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Niederschrift über die Gemeinderatssitzung 

 

vom 26. September 2018 

 

 

Ort :  Sitzungssaal der Marktgemeinde Vasoldsberg  

 

Beginn:  18.30 Uhr  

 

Vorsitz:  Bürgermeister Johann Wolf-Maier  

 

Anwesend:   18 Gemeinderäte/Innen 

 

Zusätzlich anwesend:  --- 

 

Entschuldigt:  GR Christian Konrad  

 GR Markus Schloffer 

 GRin Viktoria Premm  

 

Unentschuldigt:  --- 

 

Protokoll :  AL Ing. Karl Lin hard 

 

ZuhörerInnen:  Keine 

 

 

 

Eröffnung und Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit 

 

Fragestunde 

 

 

 

Tagesordnung:  

 

 

Punkt 1.)  Berichte 

Punkt 2.) Beratung und Beschlussfassung über das Protokoll der Gemeinderatssitzung 

vom 20. Juni 2018 

Punkt 3.) Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragsvoranschlag 2018 

Punkt 4.) Beratung und Beschlussfassung über Förderung eines privaten Wegausbaues 

(Teilstück Laubstraße) 

Punkt 5.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme einer Bestand- und Dienstbar-

keitsvereinbarung mit der Energie Steiermark betreffend Installierung einer E-

Tankstelle im Bereich Parkplatz Sportplatz 
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Punkt 6.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme von Bürgschaftsverträgen und 

Datenschutzerklärungen Koralmsammler BA 217 und A9 Sammler Erweite-

rung und ARA Mechanik BA2018 vom Abwasserverband Grazerfeld  

Punkt 7.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Planerleistungen (Örtli-

che Bauaufsicht, Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen ï ohne E und 

HKLS ï und Baustellenkoordination) für die Erweiterung des Kindergartens in 

der Sportstraße 2 an Bmstr. Ing. Herler 

Punkt 8.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme einer Verordnung betreffend 

30/50 Geschwindigkeitskonzept in der Marktgemeinde Hausmannstätten (be-

trifft Grenzweg und Troisnerweg) 

Punkt 9.) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 6. Änderung des Örtli-

chen Entwicklungskonzeptes 4.0 ĂObenaufñ und Festlegung der Auflagefrist 

Punkt 10.) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 40. Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes 4.0 ĂObenaufñ und Festlegung der Auflagefrist 

Punkt 11.) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 7. Änderung des Örtli-

chen Entwicklungskonzeptes 4.0 ĂKohlbacherñ und Festlegung der Auflagefrist 

Punkt 12.) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 41. Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes 4.0 ĂKohlbacherñ und Festlegung der Auflagefrist 

Punkt 13.) Beratung und Beschlussfassung über die verbindliche Absichtserklärung der 

Gemeinde zur Teilnahme an der Weiterführung I der Klima- und Energiemo-

dellregion (KEM) ĂEnergie-Erlebnisregion H¿gellandñ 

Punkt 14.) Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des Gemeindewappens 

durch den Sportverein Vasoldsberg 

Punkt 15.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme eines Vertrages mit der Literar-

Mechana Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrecht e GmbH und der Bild-

recht GmbH. Gesellschaft zur Wahrnehmung visueller Rechte über die Repro-

grafievergütung gemäß § 42b Abs 2 Z 2 UrhG 

Punkt 16.) Bericht des Prüfungsausschusses über das 2. Quartal 2018 

Punkt 17.) Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung einer Vollmacht für die Ver-

tretung des Gemeinderates der Marktgemeinde Vasoldsberg in den Beschwer-

deverfahren vor dem Landesverwaltungsgericht Steiermark zu GZ: LV wG 

50.21-1741/2018 und GZ: LVwG 50.21-17402018 

 (nicht öffentlich und vertraulich gemäß § 59, Stmk. GemO)  

Punkt 18.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Gemeindewohnungen 

 Vasoldsberg 2/1 und Vasoldsberg 1/4 

 (nicht öffentlich und vertraulich) 

Punkt 19.) Allfälliges 

 

 

Zusätzliche Tagesordnungspunkte aufgrund von Dringlichkeitsantr ägen: 

 

 

Punkt 20.)  Beratung und Beschlussfassung über die 37. Änderung des Flächenwidmungs-

planes, VF 4.37 ĂLinhartñ 
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Antrag FPÖ: 

 

Punkt 21.) Anschaffung eines öffentlich zugänglichen Laien-Defibrillators in der Marktge-

meinde Vasoldsberg.  

 

Antrag GFV: 

 

Punkt 22.) Evaluierung und Überarbeitung der Vereinsförderungen in Vasoldsberg.  

 

 

Eröffnung und Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit 

 

Der Bürgermeister begrüßt alle Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sit-

zung.  

Für die heutige Sitzung sind die Gemeinderäte Christian Konrad und Markus Schloffer entschul-

digt. Die Gemeinderäte Peter Rieberer, Michael Ortner, Gemeinderätin Viktoria Premm, Gemeinde-

kassier Florian Czerny und 2. Vizebgm. Kaufmann kommen später. 

 

Anschließend stellt er den Dringlichkeitsantrag , einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt auf die 

heutige Sitzung zu nehmen. Es ist ein Flächenwidmungsplanpunkt, der auch bereits in der letzten 

Bau- und Raumordnungsausschusssitzung vorbesprochen wurde: 

 

Punkt 20.)  Beratung und Beschlussfassung über die 37. Änderung des Flächenwidmungsplanes 

4.0, VF 4.37 ĂLinhartñ 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Punkt 20.) über die 37. Änderung des Flächenwidmungs-

planes 4.0, VF 4.37 ĂLinhartñ auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung zu nehmen.  

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

Fragestunde: 

 

GV Markus Konrad : ĂMir ist über die Sommermonate aufgefallen, dass sehr viele Kanaldeckel und 

Wassereinlaufschächte in einem wirklich desolaten Zustand sind. Ist vor dem Winter noch eine Sa-

nierung angedacht?ñ 

Bürgermeister: ĂEinige davon sind uns sowieso bekannt. Die Wassereinläufe werden schon saniert 

und die Kanaldeckel folgen als nªchstes.ñ 

Bausch: ĂIst die Straßensanierung der Gemeindestraße vor der Volksschule noch heuer ange-

dacht?ñ 

Bürgermeister: ĂDas können wir zurzeit noch nicht sagen. Bis jetzt wurde mit Hochdruck an der 

Sport- und Generationenstraße gearbeitet. Bei einer Zwischenabrechnung werden wir jetzt sehen, 

wo wir mit dem Budget liegen. Geplant war es, diesen Bereich vor der Volksschule auch noch mit 

zu asphaltieren, aber momentan müssen wir koordinieren, wo wir finanziell liegen und welche 
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Möglichkeiten es zeitlich noch gibt. Wenn es finanziell noch Platz gibt, wollen wir den Bereich auf 

jeden Fall noch asphaltieren.ñ  

 

Bausch: ĂWie sieht es mit dem Zubau für das Sporthaus aus?ñ 

Bürgermeister: ĂDieser ist bereits an den Bestbieter vergeben. Wir haben inzwischen noch die Bo-

denarbeiten, Pflasterungen usw. fertig gemacht, sodass das Fundament fertig ist. Der Aufbau 

kommt mit Holz und ist bereits an den Bestbieter vergeben.ñ  

 

Url : ĂIst die Scheibe beim Bushäuschen schon gemacht?ñ 

Bürgermeister: ĂIst vergeben. Getauscht ist sie glaube ich noch nicht, aber sie ist vergeben.ñ  

 

DI Weinhandl: ĂIst eine Sitzung mit Frau Direktor Weber angedacht, bezüglich ihrer E-Mail?ñ 

Bürgermeister: ĂIch werde sicher keine Sitzung mit ihr machen. Unter Umständen eine Bespre-

chung, aber mir braucht eine Frau Direktor Weber nicht erzählen, dass sie in den vielen Jahren in 

denen sie jetzt tätig ist nicht weiß, wie das mit dem Schulbus funktioniert. Aber ich mache gerne 

eine Besprechung mit ihr, wir erklären es ihr, damit sie weiß wie das geht. Beim Thema Schulbus 

haben wir heuer genug viel Wirbel gehabt, auch dank deiner Interventionen beim Finanzamt wo ich 

vier Termine gebraucht habe, um den Mist wieder auszubaden.  

140 Kinder waren betroffen, die nicht mehr mit dem Schulbus fahren haben dürfen, aufgrund deiner 

Interventionen im Finanzamt, von Fernitz bis nach Nestelbach ï das war eine super Aktion. Du hast 

großartig im Gemeinderat eine Anfrage gestellt und hast gesagt du wirst kommen, ich habe dich 

eingeladen, damit ich dir zeigen kann wie das funktioniert, du hast das nicht gemacht. Dir soll ein-

mal bewusst werden, was du mit so einer Aktion anstellst. 140 Kinder dürfen keinen Schulbus mehr 

benutzen mit dieser Auffüllungsregelung, die der Zacharias gehabt hat, von Fernitz bis Nestelbach. 

Und ich brauche 4 Termine im Finanzamt um deine tolle Aktion wieder zurecht zu rücken, dass un-

sere Kinder, egal ob sie in der Volksschule oder in der Hügellandschule gehen, mit dem Zacharias 

mit dieser Auffüllungsmöglichkeit mitgenommen werden dürfen. Das wollte ich nur sagen dazu. 

Danke war ein super Sommer, war sehr erholsam.ñ  

DI Weinhandl: ĂUnd die Frage die ich vorher gestellt habe?ñ 

Bürgermeister: ĂHabe ich dir schon beantwortet. Ich habe gesagt ich werde mit ihr gern eine Be-

sprechung machen.ñ  

 

GV Markus Konrad : ĂWie ist der Stand vom Straßengraben putzen und Tafeln tauschen?ñ 

Bürgermeister: ĂTafeln haben wir einige neu bestellt, sind aber noch nicht alle getauscht, weil wir in 

den Ferien mit der Generationenstraße und der Sportstraße jede Menge zu tun gehabt haben. Mit dem 

Graben putzen sind wir unterwegs und dann geht es bereits in das Rückschneiden der Sträucher über.ñ 

 

Url:  ĂEine Frage zur Holzstraße. Bei der Familie Tieber ist es ja sehr eng und da sind ja diese Thu-

jen. Wo ist da genau die Grenze?ñ 

B¿rgermeister: ĂIst ein schwieriger Fall.ñ 

AL Linhard: ĂDie Straße ist vor 8 oder 10 Jahren neu vermessen worden, die Grenzen sind damit 

bekannt. Allerdings ist es mit dem Anrainer dort sehr schwierig.ñ 

B¿rgermeister: ĂEs kann letztendlich nur im Einvernehmen mit dem Anrainer die Situation ent-

schªrft werden. Wir m¿ssen dort immer wieder verhandeln, weil dort eine sehr enge Stelle ist.ñ 
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GR Michael Ortner , GR Peter Rieberer und GK Czerny kommen um 18.45 Uhr. 

 

DI Weinhandl: ĂGibt es eine Möglichkeit deine Angriffe aus meiner Sicht klarzustellen?ñ 

Bürgermeister: ĂDas könnten wir unter dem Punkt ĂAllfälligesñ machen, weil die Fragestunde ist 

eigentlich für Fragen da. Aber unter ĂAllfälligesñ geht das.ñ 

DI Weinhandl: ĂIch möchte nämlich die Sicht der Dinge aus meiner Sicht auch den anderen erklä-

ren.ñ 

 

Punkt 1.)  Berichte 

 

Am 30. August 2018 hat es im Büro LH Schützenhöfer Fördergespräche gegeben.  

Folgende Punkte wurden zugesagt: 

 

¶ Kindergarten:  ú 2,0 Mio. als fºrderfªhige Gesamtsumme; ú 1,0 Mio Förderung 

   auf 10 Jahre ab 2020 als Sondertilgung für Darlehen 

¶ Verlegung Kinderspielplatz:    40% =   ú 30.000,00 f¿r 2019 

¶ Infrastrukturmaßnahmen Sporthaus/Sportplatz:  40% =   ú 15.000,00 f¿r 2019 

¶ Umstellung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED: 50% =   ú 15.000,00 f¿r 2019 

¶ Parkplätze Hauptplatz:      ú 20.000,00 f¿r 2019 

¶ Errichtung Photovoltaikanlage Gemeindezentrum:   ú 15.000,00 f¿r 2019 

¶ Anschaffung Kommunalfahrzeuge Wirtschaftshof:   ú 30.000,00 f¿r 2019 

¶ Verbindungsleitung Breitbandinternet Schelchental:50% =  ú   8.500,00 für 2019 

¶ Generationenstraße - Errichtung Minikreisverkehrsanlage:  ú 30.000,00 f¿r 2020 
 

Wir haben eine Förderzusage vom Büro LH Schützenhöfer für die Generalsanierung VS Nestel-

bach über jeweils ú 35.000,00 f¿r 2017 und 2018 bekommen. 
 

Mit der Planung des Kindergartenprojektes sind wir gut in der Zeit. Die Bauverhandlung hat be-

reits stattgefunden. 
 

Die Fraktionsvorstände wurden zur Geburtstagsfeier von Herr und Frau Riedisser in das Gasthaus 

eingeladen.  

 

Am Freitag, dem 21. September 2018 fand die Seniorenolympiade vom steirischen Zivilschutzver-

band in Vasoldsberg vor der Mehrzweckhalle statt.  
 

Das Buchprojekt ĂZeitzeugen berichtenñ (ORAL HISTORY) vom Hügel- und Schöcklland läuft 

sehr gut. Es werden 15 bis 17 Zeitzeugen in Vasoldsberg befragt, deren Geschichten dann in einem 

Buch mit vielen Bildern festgehalten werden.  
 

Die Kindergarten Halbtagsgruppe im Gewerbezentrum ist planmäßig gut gestartet. 
 
Am 14. September 2018 fand eine Gedenklesung für Willi Wonisch  im Klingensteiner Acht-

eckstadl statt. Franz Gollner, Sepp Maier, Karl Solderer, Heinz Mahr, Erich Köhldorfer und Bern-

hard Valta lasen eigene Werke und Gedichte von Willi Wonisch vor. Die Kuchenschneiderei sorgte 

für kulinarische Köstlichkeiten. 
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Wir haben eine Urkunde vom Klimabündnis Steiermark  für unsere 20-jährige Mitgliedschaft er-

halten. 
 

Die Bauarbeiten für die Verkehrsberuhigung der Sportstraße werden derzeit fertiggestellt. 

Am Samstag vor Schulbeginn wurde noch asphaltiert, sodass die Straße bereits am 1. Schultag ord-

nungsgemäß benutzbar war. 

 

Das Hügellandfest war ein großer Erfolg und wurde so gut besucht wie noch nie. Das Einbinden 

des Marktplatzes hat sich als sehr positiv gezeigt.  
 

Pensionierung Dir. Horst Bauer der NMS Hausmannstätten. Dir. Horst Bauer der NMS Haus-

mannstätten ist in den Ruhestand gegangen. Eine Verabschiedung hat stattgefunden. 
 

Folgende ORF-Sendungen werden von Vasoldsberg ausgestrahlt: 

¶ Mittwoch, 28.11.2018 ĂDaheim in ¥sterreichñ 

¶ Donnerstag, 29.11.2018 ĂGuten Morgen ¥sterreichñ vor dem Klingensteiner Achteckstadel 

 

Mit der Gemeinde Nestelbach hat es ein Gespräch bezüglich Ausbau Maxleggweg gegeben. Eine 

Sachverhaltsdarstellung wird verfasst. Die Nestelbacher sind jedoch aufgrund des vorhandenen 

mündlichen Vertrages in der Pflicht, den Weg auszubauen, bzw. zumindest diesen erhalten zu müs-

sen.  

 

Wir haben derzeit wieder einen Mitarbeiter über GEGKO  im wirtschaftlichen Bereich beschäf-

tigt. Ein Vasoldsberger, der uns eine große Hilfe ist.  

 

Geplante Anschaffung eines Notstromaggregates für die Feuerwehr Vasoldsberg. Geplant wäre 

hier ein größeres, welches auch das Gemeindeamt mit versorgen könnte. 
 

Neue Straßenbeleuchtungen werden demnächst in folgenden Straßen aufgestellt: 

Eisenstraße, Sandstraße, Wagersfeld, Landstraße, Laubstraße, Gemeindestraße, Brunnenstraße, Kar-

nerberg und Sportstraße. 

 

Beim Rückhaltebecken Kerscheckstraße hat es eine Prüfung nach dem Rohausbau gegeben. Dieses 

wird heuer fertiggestellt.  

 

In der Bayernstraße wurde nach einer Hangrutschung eine Sanierung durchgeführt. 

 

Die Gemeindechronik wird mit einem zweiten Band erweitert. Der Autor der Erweiterung wird 

wieder Dr. Josef Riegler sein.  
 

Der Gehsteig in Premstätten wurde umfangreich saniert. Einige Betonrandleisten sind dabei erneu-

ert worden. 

 

Es gibt ein Gerichtsurteil vom Verfahren über die Hochwasserklage in Kühlenbrunn. Nach eini-

gen Verhandlungen wurde die Marktgemeinde Vasoldsberg nun freigesprochen. 
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Anschließend werden folgende Dringlichkeitsanträge eingebracht: 

 

Dringlichkeitsantrag der FPÖ Vasoldsberg: 

 

ĂAnschaffung eines öffentlich zugänglichen Laien-Defibrillators in der Marktgemeinde Vasolds-

berg.ñ  

 

Antrag und Beschluss: 

 

Vorstand Konrad stellt den Antrag, diesen zusätzlichen Punkt auf die Tagesordnung der heutigen 

Sitzung zu nehmen. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Dringlichkeitsantrag der GFV Vasoldsberg 

 

ĂEvaluierung und Überarbeitung der Vereinsförderungen in Vasoldsberg.ñ 

 

Antrag und Beschluss: 

 

GR DI Weinhandl stellt den Antrag, diesen Punkt auch auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung 

zu nehmen.  

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat mehrheitlich angenommen.  

 

GR Url hat sich der Stimme enthalten.  

 

Punkt 2.) Beratung und Beschlussfassung über das Protokoll der Gemeinderatssitzung 

vom 20. Juni 2018 

 

Der Entwurf des Sitzungsprotokolls vom 20. Juni 2018 wurde zeitgerecht an alle GemeinderäteIn-

nen ausgesandt. Ein schriftlicher Einwand dazu ist nicht vorgelegt worden.  

AL Ing. Linhard erläutert, dass eine Ergänzung des Protokolls vom 20. Juni 2018 erforderlich ist: 

Der Tagesordnungspunkt 17.) Personelles (nicht öffentlich und vertraulich), der mittels Dringlichkeitsan-

trages auf die Tagesordnung genommen und auch behandelt worden ist, scheint nicht im Protokoll 

auf. Dies soll jetzt ergänzt werden, sodass im Protokoll sichtbar ist, dass der TOP auch behandelt 

wurde.  

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll vom 20. Juni 2018 dahingehend zu ergänzen, 

dass auch der Tagesordnungspunkt 17.) Personelles (nicht öffentlich und vertraulich) behandelt wurde, 

und dies im Protokoll ergänzt werden soll. 

 

Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  
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Punkt 3.) Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragsvoranschlag 2018 

 

Bürgermeister Wolf-Maier bedankt sich für die Teilnahme an der Vorbesprechung des Nachtrags-

voranschlags.  

 

Er erläutert die erforderlichen Anpassungen gegenüber dem Voranschlag 2018 im o. H. und auch 

im a.o.H., und erklärt alle wesentlichen Punkte.  

 

Antrag und Beschluss:  

 

Bürgermeister Wolf -Maier stellt den Antrag, den 1. Nachtragsvorschlag 2018, so wie aufgelegt und 

besprochen, anzunehmen. Schriftliche Einwendungen zur Auflage wurden nicht eingebracht.  

 

Die Änderungen gegenüber dem Voranschlag 2018 betreffen im Wesentlichen folgende Positionen 

und sollen auch so beschlossen werden: 

 

Position  Bezeichnung  Änderung  Änderungsgrund 

 

o. H. 

 

1/010000/640000 Rechtskosten  +   9.000  Rechtskosten Zahlbruckner 

 

1/015000/728000 Entgelte für Sonst. +   3.700  Einschaltungen in den GRAZER, 

         die WOCHE, Weihnachtswün- 

         sche, etc. 

 

1/016000/616000 EDV Insta. und Serv. + 22.000  div. Gebühren PSC, DSGVO, .... 

 

1/211100/720300 Gastschulbeiträge +   8.000  Gastschulbeiträge Fleischhacker 

         Windischgarsten 

 

1/710000/778000 Privatwegförd. + 39.700  Privatwegförderungen  

         Laubstraße Karnerberg,  

         Holzstraße, Audorfstraße 

 

1/814000/728600 Winterd. Masch.ring + 16.000  Winterdienst Maschinenring - ist 

         schwer zu planen 

 

1/900000/690000 Schadensfälle  + 13.500  erforderliche buchhalterische 

         Korrektur  

 

a. o. H. 

 

5/010000/050000 Photovolt. Gde-Amt - 19.500  Photovoltaik nur   

         Planung 

 



 Niederschrift Gemeinderatssitzung 26. September 2018  
 

 

Seite 9 von 27 

 
 

 

5/230000/614000 Ant. Vorplatzgestalt. - 10.000  in anderer Position  

 

5/240000/010000 Kinderg. - Neubau + 312.600  Anteil  Grundstückskauf  

         Kindergarten 

 

5/262000/010000 Nahwärme-Anschluss + 20.000  Zubau Sporthaus 

 

5/361000/728000 Erweit. Gde-Chronik + 8.700  Anteil 2018 für Gemeindechronik 

         (25% des Gesamtauftrages) 

 

5/522000/050000 E-Tankstelle  + 16.500  Installierung E-Tankstelle bei 

         Parkplatz NEU am Sportplatz, 

         inkl. anteil. Netzzutritt und anteil.

         Bereitstellungsentgelt  

 

5/528000/050000 Tierkörperbeseit. - 32.000  2018 nur Planung 

 

5/612100/002000 Generation.straße +481.000  Fertigstellung Generationenstraße 

         und /Sportstr. Verkehrsberuhi-

         gung 

 

5/810000/004000 Wasserleitung NEU -10.000  Erhebung und  Digitalisierung 

         Wasserleitung Kammstraße   

 

5/815000/006000 Verlegung Spielplatz + 30.000  Verlegung Kinderspielplatz NEU 

 

5/840000/001000 Grundstückskäufe + 582.700  Grundstückskauf Wolf-Maier - 

         Summe ohne Anteil Kindergar-

         tenerweiterung 

 

5/853000/729000 Verkauf Gebäude - + 55.800  Verkauf Wohnung Weber 

   Sonst. Ausg.       

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 4.) Beratung und Beschlussfassung über Förderung eines privaten Wegausbaues 

(Teilstück Laubstraße) 

 

Der Bürgermeister erläutert die Hintergründe des privaten Wegausbaus anhand eines Planes.  

Baumeister Ing. Herler hat den Wegausbau fachlich begleitet. Die förderfähige Summe des Aus-

baues wurde entsprechend den Richtlinien des Gemeinderates angepasst, die Förderung der Markt-

gemeinde Vasoldsberg (30 % der förderfähigen Summe) für den Wegausbau betrªgt ú 9.267,12. 
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Antrag und Beschluss: 

 

GR Url stellt den Antrag, für den privaten Wegausbau Teilstück Laubstraße Nr. 40 - 58 eine nach 

den Richtlinien des Gemeinderates ermittelte Fºrderung in der Hºhe von ú 9.267,12 zu gewªhren. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

Punkt 5.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme einer Bestand- und Dienstbar-

keitsvereinbarung mit der Energie Steiermark betreffend Installierung einer E-

Tankstelle im Bereich Parkplatz Sportplatz 

 

Der Bürgermeister präsentiert den Vertragsentwurf der Energie Steiermark, welcher auch bereits im 

Ausschuss vorbesprochen wurde. Es geht hier um die vertragliche Regelung für die Installierung 

von E-Tankstellen im Bereich des neuen Parkplatzes beim Sportplatz. 

  

Antrag und Beschluss: 

 

GR Bartoska stellt den Antrag, die Bestand- und Dienstbarkeitsvereinbarung mit der Energie Steier-

mark betreffend Installierung einer E-Tankstelle im Bereich Parkplatz Sportplatz, welche als Bei-

lage A dem Protokoll beigelegt ist und einen integrierenden Bestandteil desselben darstellt, anzu-

nehmen.  

 

Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 6.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme von Bürgschaftsverträgen und 

Datenschutzerklärungen Koralmsammler BA 217 und A9 Sammler Erweite-

rung und ARA M echanik BA218 vom Abwasserverband Grazerfeld  

 

Für den Abwasserverband Grazerfeld sind als Mitgliedsgemeinde Bürgschaftsverträge und Daten-

schutzerklärungen für den Koralmsammler BA 217 und A 9 Sammler Erweiterung und ARA Me-

chanik BA2018 zu übernehmen.  

Dabei geht es beim Koralmsammler BA 217 um ein Gesamtdarlehen in der Hºhe von ú 11,5 Mio. 

und einen Anteil der Marktgemeinde Vasoldsberg von 4,24% am Darlehen oder ú 487.600,-, sowie 

beim A9 Sammler Erweiterung BA 218 um ein Gesamtdarlehen in der Hºhe von ú 8,0 Mio. und ei-

nen Anteil f¿r Vasoldsberg von 4,06% oder ú 324.800,-, 

Der Obmann des Kanal- und Straßenbauausschusses, Vizebgm. Ing. Pfeiffer erläutert die zu fassen-

den Beschlüsse und die dazugehörigen Pläne.  

Die Unterlagen zu diesem Tagesordnungspunkt wurden auch im Kanal- und Straßenbauausschuss 

ausführlich erörtert.  

Mit den beiden Bauvorhaben wird eine langfristige Absicherung eines wesentlichen Teiles des Ab-

wassersystems des Abwasserverbandes Grazerfeld sichergestellt.  
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Antrag und Beschluss: 

 

Vizebgm. Pfeiffer stellt den Antrag die Bürgschaftsverträge und Datenschutzerklärungen Koralm-

sammler BA 217 und A9 Sammler Erweiterung und ARA Mechanik BA2018 vom Abwasserver-

band Grazerfeld, welche als Beilage B dem Protokoll angefügt sind und einen integrierenden Be-

standteil bilden, anzunehmen. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 7.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Planerleistungen (Örtli-

che Bauaufsicht, Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen ï ohne E und 

HKLS ï und Baustellenkoordination) für die Erweiterung des Kindergartens in 

der Sportstraße 2 an Bmstr. Ing. Herler 

 

Für das Projekt Erweiterung Kindergarten Sportstraße 2 sind heute folgende Planerleistungen zu 

vergeben: Örtliche Bauaufsicht, Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen und Baustellenko-

ordination. Bmstr. Herler war nach einer nicht öffentlichen Ausschreibung Bestbieter, drei Ange-

bote wurden dazu jeweils eingeholt.  

Der Amtsleiter erläutert die dazu vorbereiteten Unterlagen samt der Kosten.  

 

Antr ag und Beschluss: 

 

GR Walter Roman stellt den Antrag, die Planerleistungen für die Örtliche Bauaufsicht, Ausschrei-

bung und Vergabe von Bauleistungen und Baustellenkoordination für die Erweiterung des Kinder-

gartens in der Sportstraße 2 an Baumeister Ing. Herler wie folgt zu vergeben: 

 

Summen excl. MwSt.: 

 

Örtliche Bauaufsicht         pauschal ú 47.100,- 

Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen (ohne HKLS und E) pauschal ú 15.000,- 

Baustellenkoordination i.S. d. BauKG idgF.     pauschal ú   4.500,-  

 

zuzüglich 4% Nebenkostenpauschale, abzüglich 15% Nachlass. 

  

Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 8.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme einer Verordnung betreffend 

30/50 Geschwindigkeitskonzept in der Marktgemeinde Hausmannstätten (be-

trifft Grenzweg und Troisnerweg) 

 

Der Bürgermeister erklärt die Situation anhand eines Planes. Wir müssen eine Verordnung für das 

30/50 Geschwindigkeitskonzept für Hausmannstätten erlassen, da tw. Teile des Ortsgebietes Haus-

mannstätten in der Marktgemeinde Vasoldsberg liegen, und wir daher auch lt. Gesetz für das Erlas-

sen der Verordnung zuständig sind.  
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Antrag und Beschluss: 

 

GR Martin Konrad stellt den Antrag, die vorbereitete Verordnung betreffend 30/50 Geschwindig-

keitskonzept in der Marktgemeinde Hausmannstätten wie folgt anzunehmen: 

 

GZ:30/50-Konzept-Hausmannstätten-2018  

 

Kundmachung 
 

V e r o r d n u n g 
 

Die Verordnung gilt f¿r das Ortsgebiet ĂHausmannstªttenñ, das dzt. mit der Verordnung  

(GZ:11.0 /66/2017) in dessen Lage festgelegt ist.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I) Aufgrund § 20 Abs 2a und § 94d Z 1 StVO 1960, BGBl. 159/1960, in der geltenden Fassung 
wird verordnet: 
 

Auf allen Straßen im Ortsgebiet ĂHausmannstªttenñ, die in Punkt II) nicht ausgenommen sind, 

wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mit 30 km/h festgesetzt. 

 

II) Ausgenommen von dem in Punkt I) angeführten Geltungsbereich sind innerhalb des Ortsge-
bietes zur Vorrangstraße erklärte Straßen bzw. Straßenabschnitte. Dabei handelt es sich um: 
 

1) die Landesstraße B 73, Kirchbacher Straße 
2) die Landesstraße L 369, Vasoldsbergstraße 
3) die Landesstraße L 371, Mellacherstraße 

III) Gemäß § 44 StVO wird diese Verordnung durch Anbringung der entsprechenden Straßenver-
kehrszeichen gehörig kundgemacht. Der Zeitpunkt der Anbringung ist in einem Aktenvermerk 
festzuhalten. Verordnungen gemäß § 20 Abs 2a StVO sind im Ortsgebiet überdies ortsüblich 
zu verlautbaren. 
 

IV) Dieser Verordnung widersprechende Verordnungen bzw. Wortlaute werden hiermit außer Kraft 
gesetzt. 

 Für den Gemeinderat: 

 Der Bürgermeister: 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 9.) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 6. Änderung des Örtli-

chen Entwicklungskonzeptes 4.0 ĂObenaufñ und Festlegung der Auflagefrist 

 

Der Bürgermeister erläutert diesen Tagesordnungspunkt anhand der vorbereiteten Unterlagen.  

Dieser Tagesordnungspunkt wurde bereits im Bau- und Raumordnungsausschuss eingehend bespro-

chen.  

 

Vizebgm. Kaufmann kommt um 19.45 Uhr.  

 

Es wird kurz über den Entwurf der 6.  nderung des ¥rtlichen Entwicklungskonzeptes 4.0 ĂOben-

aufñ diskutiert.  
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Antrag und Beschluss: 

 

GR Bartoska stellt den Antrag, den Beschlussvorschlag für den Entwurf der 6. Änderung des Örtli-

chen Entwicklungskonzeptes 4.0, ĂObenaufñ, und Festlegung der Auflagefrist wie folgt anzuneh-

men:  

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Vasoldsberg beschließt im Rahmen seiner Sitzung am 

26.09.2018 gemäß §24 (1) des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 idgF. die Auflage des 

Entwurfs der 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 4.0. 

 

BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG: 

1) Änderungsbereich 

Teilflächen der Grundstücke 42/1, 59 und 60/3 KG 63266 Premstätten b. V., in einem Gesamt-

ausmaß von ca. 2.970 m² werden als Entwicklungsgebiet Wohnen festgelegt. 

2) Entwicklungsgrenze 

Im Süden des Entwicklungsbereiches wird eine absolute Naturräumliche Entwicklungsgrenze 

mit der Nr. 2 (Erhaltung von Wald und/oder Gehölzstreifen) festgelegt. 

 

Die planliche Darstellung der Entwicklungsplanänderung, verfasst vom Büro Malek Herbst Architek-

ten ZT GmbH zu Projekt-Nr. 2018/33 vom September 2018, stellt einen Bestandteil dieser Verordnung 

dar. 

VERFAHREN  

Der Änderungsentwurf (Plandarstellung bestehend aus Alt- und Neu-Zustand, Entwurf des Verord-

nungswortlautes samt Erläuterungsbericht) wird im Sinne des §24 (4) des Steiermärkischen Raumord-

nungsgesetzes 2010 idgF im Gemeindeamt sowie in der Abteilung 13 des Amtes der Steiermärkischen 

Landesregierung während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. 

 

Die Auflagefrist beginnt am 10.10.2018 und endet am 05.12.2018. 

 

Während dieser Auflagefrist hat jedes Gemeindemitglied sowie jede physische und juristische Person, 

die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, die Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen bzw. 

gegen die beabsichtigte Änderung Einspruch zu erheben. Die Einwendungen sind schriftlich und be-

gründet beim Gemeindeamt bekannt zu geben. 

Die endgültige Beschlussfassung über diese Änderung wird nach Ablauf der Auflagefrist bzw. nach 

Beschlussfassung des Gemeinderates über die eventuellen Einwendungen erfolgen. 

 

Für diesen Beschluss ist mindestens eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 10.) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 40. Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes 4.0 ĂObenaufñ und Festlegung der Auflagefrist 

 

Hier geht es um dasselbe Grundstück wie bei Tagesordnungspunkt 9.), nur handelt es sich hierbei 

um den Entwurf einer Änderung des Flächenwidmungsplanes. 
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Die Unterlagen werden wieder vorgestellt. Auch hier gab es bereits Gespräche im dafür zuständigen 

Ausschuss. 

 

Antrag und Beschluss:  

 

GR Bartoska stellt den Antrag, den Beschlussvorschlag für den Entwurf der 40. Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes 4.0, ĂObenaufñ, und Festlegung der Auflagefrist wie folgt anzunehmen.  

 

Der Gemeinderat der Markgemeinde Vasoldsberg beschließt im Rahmen seiner Sitzung am 

26.09.2018 gemäß §38 (1) des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 idgF. die Auflage des 

Entwurfs der 40. Änderung des Flächenwidmungsplanes 4.0. 

 

BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG: 

Die Grundstücke 43/7 und 60/3 (TF) KG 63266 Premstätten b. V., in einem Gesamtausmaß von 

ca. рΦртл ƳчΣ ǿŜǊŘŜƴ ŀƭǎ .ŀǳƭŀƴŘ ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜǎ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ό²!ύ ƎŜƳΦ Ϡ 30 (1) Z2 

StROG 2010 idF LGBl 117/2017 mit einer Bebauungsdichte von 0,2 - 0,7 ausgewiesen.  

 

Die planliche Darstellung der Flächenwidmungsplanänderung, verfasst vom Büro Malek Herbst Archi-

tekten ZT GmbH zu Projekt-Nr. 2018/33 vom September 2018, stellen einen Bestandteil dieser Ver-

ordnung dar. 

 

VERFAHREN  

Der Änderungsentwurf (Plandarstellung bestehend aus Alt- und Neu-Zustand, Entwurf des Verord-

nungswortlautes samt Erläuterungsbericht) wird im Sinne des §38 (4) des Steiermärkischen Raumord-

nungsgesetzes 2010 idgF im Gemeindeamt sowie in der Abteilung 13 des Amtes der Steiermärkischen 

Landesregierung während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. 

 

Die Auflagefrist beginnt am 10.10.2018 und endet am 05.12.2018. 

 

Während dieser Auflagefrist hat jedes Gemeindemitglied sowie jede physische und juristische Person, 

die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, die Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen bzw. 

gegen die beabsichtigte Änderung Einspruch zu erheben. Die Einwendungen sind schriftlich und be-

gründet beim Gemeindeamt bekannt zu geben. 

Die endgültige Beschlussfassung über diese Änderung wird nach Ablauf der Auflagefrist bzw. nach 

Beschlussfassung des Gemeinderates über die eventuellen Einwendungen erfolgen. 

 

Für diesen Beschluss ist mindestens eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

Punkt 11.) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 7. Änderung des Örtli-

chen Entwicklungskonzeptes 4.0 ĂKohlbacherñ und Festlegung der Auflagefrist 

 

Der Bürgermeister erläutert anhand eines Planes das örtliche Entwicklungskonzept in betreffenden 

Bereich. Auch dieser Punkt wurde bereits ausführlich im Ausschuss behandelt und erörtert. 
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Antrag und Beschluss:  

 

GRin Schögler stellt den Antrag, den Beschlussvorschlag für den Entwurf der 7. Änderung des Örtli-

chen Entwicklungskonzeptes 4.0, ĂKohlbacherñ, und Festlegung der Auflagefrist wie folgt anzu-

nehmen: 

 

Der Gemeinderat der Markgemeinde Vasoldsberg beschließt im Rahmen seiner Sitzung am 

26.09.2018 gemäß §24 (1) des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 idgF. die Auflage des 

Entwurfs der 7. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 4.0. 

 

BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG: 

1) Änderungsbereich 

a) Die Grundstücke 266(TF), 262/3, 262/1, 264/1, 264/2, 265/2, 265/1, 264/3, 271/1(TF), 
272/1(TF), KG 63289 Wagersbach, in einem Gesamtausmaß von ca. 32.070m² werden als 
Entwicklungsgebiet Wohnen festgelegt. 

b) Die Grundstücke 267/2 und 262/1(TF), KG 63289 Wagersbach, in einem Gesamtausmaß 
von ca. 3.470m² werden als Entwicklungsgebiet Wohnen mit der Überlagerung Entwick-
lungsgebiet Landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete festgelegt. 

2) Entwicklungsgrenze 

Im Westen des Entwicklungsbereiches wird eine absolute naturräumliche Entwicklungsgrenze 
mit der Nr. 1 (Uferstreifen-Gewässer Freihaltung) festgelegt.  

Im Osten des Entwicklungsbereiches wird entlang der Wagersfeldstraße eine relative siedlungs-
politische Entwicklungsgrenze mit der Nr. 1 (Baulandbedarf unter Berücksichtigung vorrangi-
ger Entwicklung in Siedlungsschwerpunkten) festgelegt. 

 

Die planliche Darstellung der Entwicklungsplanänderung, verfasst vom Büro Malek Herbst Architek-

ten ZT GmbH zu Projekt-Nr. 2018/34 vom September 2018, stellt einen Bestandteil dieser Verordnung 

dar. 

 

VERFAHREN  

Der Änderungsentwurf (Plandarstellung bestehend aus Alt- und Neu-Zustand, Entwurf des Verord-

nungswortlautes samt Erläuterungsbericht) wird im Sinne des §24 (4) des Steiermärkischen Raumord-

nungsgesetzes 2010 idgF im Gemeindeamt sowie in der Abteilung 13 des Amtes der Steiermärkischen 

Landesregierung während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. 

 

Die Auflagefrist beginnt am 10.10.2018 und endet am 05.12.2018. 

 

Während dieser Auflagefrist hat jedes Gemeindemitglied sowie jede physische und juristische Person, 

die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, die Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen bzw. 

gegen die beabsichtigte Änderung Einspruch zu erheben. Die Einwendungen sind schriftlich und be-

gründet beim Gemeindeamt bekannt zu geben. 

Die endgültige Beschlussfassung über diese Änderung wird nach Ablauf der Auflagefrist bzw. nach 

Beschlussfassung des Gemeinderates über die eventuellen Einwendungen erfolgen. 

 

Für diesen Beschluss ist mindestens eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. 
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Der Antrag wird vom Gemeinderat mit 17 : 1 Stimme mehrheitlich angenommen.  

 

Vizebgm. Kaufmann enthält sich der Stimme.  

 

Die erforderliche Zweidrittelmehrheit ist damit gegeben. 

 

Punkt 12.) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 41. Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes 4.0 ĂKohlbacherñ und Festlegung der Auflagefrist 

 

Der Bürgermeister erläutert die Situation wieder anhand eines Planes. Auch dieses Projekt wurde 

im Ausschuss ausführlich erörtert und besprochen.  

 

Kurze Diskussion über Bebauungsdichte.  

 

Antrag und Beschluss:  

 

GRin Schögler stellt den Antrag, den Beschlussvorschlag für den Entwurf der 41. Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes 4.0 (ĂKohlbacherñ) und Festlegung der Auflagefrist wie folgt anzunehmen: 

 

Der Gemeinderat der Markgemeinde Vasoldsberg beschließt im Rahmen seiner Sitzung am 

26.09.2018 gemäß §38 (1) des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 idgF. die Auflage des 

Entwurfs der 41. Änderung des Flächenwidmungsplanes 4.0. 

 

BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG: 

(1) Die Grundstücke 264/1 (TF), 264/3, 265/1 (TF), 271/1 (TF) und 272/1 (TF) KG 63289 Wagersbach, 

in einem Gesamtausmaß von ca. 18.350 m², werden als Aufschließungsgebiet gemäß §29 (3) der 

.ŀǳƭŀƴŘƪŀǘŜƎƻǊƛŜ α!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜǎ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ό²! όопύύ ƎŜƳŅǖ Ϡ 30 (2) Z2 StROG 2010 idF 

LGBl 117/2017 mit einer Bebauungsdichte von 0,2 - 0,4 ausgewiesen.  

Die von der Änderung betroffenen Flächen werden gemäß § 29 Abs 3 STROG 2010 idF LGBL 

117/2017 als Aufschließungsgebiet mit dem Erfordernis der Erstellung eines Bebauungsplanes 

im siedlungspolitischen Interesse ausgewiesen.  

Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanes sind folgende Aufschließungserfordernisse zu be-

rücksichtigen: 

¶ Grundzusammenlegung und Neuteilung für eine zweckmäßige Bebauung 

¶ Klärung der äußeren und inneren Erschließung mit Anbindung an die Gemeindestraße (Wa-

gersfeldstraße) 

¶ Sicherstellung der geordneten Oberflächenwässerung auf der Grundlage einer wasserbau-

technischen Gesamtbetrachtung 

¶ Bedachtnahme der Lage innerhalb des Biotopes Wagersbach Eisenthal (Kennzahl.: 6142) 

bzw. der Pufferzone des Biotopes 
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(1) Die v.a Grundstücke werden in der Bebauungsplanzonierung auf Basis des Flächenwidmungspla-

nes 4.0 der Zone 2 αDŜōƛŜǘŜ Ƴƛǘ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŅƴŜƴ ƛƳ !ƴƭŀǎǎŦŀƭƭά ό.нύ ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘΦ 

 

Die planlichen Darstellungen (Alt und Neu) des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanzoni-

erungsplanes, verfasst vom Büro Malek Herbst Architekten ZT GmbH zu Projekt-Nr. 2018/34 vom Sep-

tember 2018, stellen einen Bestandteil dieser Verordnung dar. 

 

VERFAHREN  

Der Änderungsentwurf (Plandarstellungen bestehend aus Alt- und Neu-Zustand, Entwurf des Verord-

nungswortlautes samt Erläuterungsbericht) wird im Sinne des §38 (4) des Steiermärkischen Raumord-

nungsgesetzes 2010 idgF im Gemeindeamt sowie in der Abteilung 13 des Amtes der Steiermärkischen 

Landesregierung während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. 

Die Auflagefrist beginnt am 10.10.2018 und endet am 05.12.2018. 

 

Während dieser Auflagefrist hat jedes Gemeindemitglied sowie jede physische und juristische Person, 

die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, die Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen bzw. 

gegen die beabsichtigte Änderung Einspruch zu erheben. Die Einwendungen sind schriftlich und be-

gründet beim Gemeindeamt bekannt zu geben. 

Die endgültige Beschlussfassung über diese Änderung wird nach Ablauf der Auflagefrist bzw. nach 

Beschlussfassung des Gemeinderates über die eventuellen Einwendungen erfolgen. 

 

Für diesen Beschluss ist mindestens eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat wieder mehrheitlich mit 17 : 1 Stimme angenommen.  

 

Vizebgm. Kaufmann enthält sich wieder der Stimme. 

 

Die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde damit erreicht. 

 

Punkt 13.) Beratung und Beschlussfassung über die verbindliche Absichtserklärung der 

Gemeinde zur Teilnahme an der Weiterführung I der Klima- und Energiemo-

dellregion (KEM) ĂEnergie-Erlebnisregion H¿gellandñ 

 

Seit 3 Jahren ist die Marktgemeinde Vasoldsberg Mitglied der KEM-Region ĂEnergie-Erlebnisre-

gion H¿gellandñ. In dieser Region sind sechs Gemeinden aus dem Hügelland vertreten. Es sind dies 

St. Margarethen an der Raab, Laßnitzhöhe, St. Marein bei Graz, Nestelbach, Kainbach bei Graz und 

Vasoldsberg. Die derzeitige Periode läuft im April 2019 aus, allerdings muss bereits bis 23. Oktober 

2018 um die Weiterführung angesucht werden.  

Mittlerweile hat auch die GU-Süd eine KEM-Region ins Leben gerufen. Wir hätten jetzt auch die 

Möglichkeit, hier zu den GU-Süd Gemeinden zu wechseln. Der Bürgermeister erachtet einen Wech-

sel jedoch nicht für sinnvoll.  

 

Der Amtsleiter erläutert die Kosten zur Weiterführung der Klima- und Energiemodellregion (KEM) 

ĂEnergie-Erlebnisregion H¿gellandñ für die nächsten drei Jahre: 

Kosten für die Gemeinde pro Jahr (gerechnet wird nach Einwohner): ú   5.940,- 

Gesamtkosten für die drei Jahre:      ú 17.819,- 
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Antrag und Beschluss:  

 

Vizebgm. Pfeiffer stellt den Antrag, den Vorschlag für eine verbindliche Absichtserklärung der 

Marktgemeinde Vasoldsberg zur Teilnahme an der Weiterführung I der Klima- und Energiemodell-

region (KEM) ĂEnergie-Erlebnisregion H¿gellandñ wie folgt anzunehmen: 

 

Verbindliche Absichtserklärung der Marktgemeinde 
 

Vasoldsberg 

 

zur Teilnahme an der Weiterführung I der Klima- und Energiemodellre-

gion (KEM) ĂEnergie-Erlebnisregion H¿gellandñ 
 

In Österreich bestehen derzeit 91 Klima und Energiemodellregionen mit 772 aktiv teilneh-

menden Gemeinden (https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/) mit dem Ziel, die 

Energieversorgung vollständig auf Erneuerbare Energie umzustellen. 

 

Die KEM ĂEnergie-Erlebnisregion H¿gellandñ wurde bereits seit Anfang 2016 in diesem Pro-

gramm des österreichischen Klima- und Energiefonds genehmigt. In dieser ersten Konzept- 

und Umsetzungsphase wurde in 2016 zunächst das sogenannte Umsetzungskonzept erar-

beitet, das seit 2017 nun noch bis Mai 2019 erfolgreich umgesetzt wird. 

Nun besteht die Möglichkeit, bis 23.10.2018 den Antrag für eine 3-jährige Weiterführung zu 

erarbeiten und einzureichen, die bei positiver Genehmigung eine lückenlose Fortsetzung der 

KEM ab Mai 2019 bis Mai 2022 ermöglichen würde. 

 

Bei Einreichung und Genehmigung des Antrags können in 3 Jahren mindestens 10 Umset-

zungsmaßnahmen nach Bedarf entwickelt und umgesetzt werden. Die neuen Themenberei-

che für die Weiterführungsphase I wurden gemeinsam mit den AmtsleiterInnen am 20.8.2018 

besprochen und erarbeitet, sind breit und betreffen speziell und ganz neu die Etablierung 

einer Innovationsgruppe ZUERST (M5), die Einführung der Energiebuchhaltung (M6), die 

Entwicklung einer Energie-Sonderförderung (M9), die Etablierung und Betreuung des KEM-

Einkaufs-Web-Portals (M10), Beleuchtungsoptimierung innen und außen (M12) und die Vor-

bereitung für die zukünftig notwendige kommunale/regionale Energieraumplanung (M14).  

Hier ein Gesamtüberblick des aktuellen Standes der erarbeiteten Maßnahmen: 
 

Nr.  Titel der Maßnahme 

0 Modellregionsmanagement und gesamtes Projektmanagement 

1 Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Kooperationsaufbau 

2 Unterstützung von Investitionsmaßnahmen 

3 Forcierung nachhaltiger regionaler Mobilität mit Schwerpunkt Fahrrad 

4 Thermisch sanieren im öffentlichen und privaten Bereich 

5 Etablierung einer Innovationsgruppe für die KEM Region auf Basis von ZUERST - Entwicklung und Stär-

kung der regionalen Identität  

6 Einführung von Energiebuchhaltung in der öffentlichen Verwaltung 

7 Stärkung regionaler erneuerbarer Wärmeversorgungen (z.B. durch Nahwärme, Mikronetze, Produktprä-

sentationen, é) 

8 Erneuerbares Energie Know-how für SchülerInnen (Exkursionen, é) 

9 Entwicklung einer ĂEnergie-Sonderförderung" für KEM Aktivitäten 

https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/
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10 Etablierung und Betreuung einer regionalen Lebensmittel- und Energieprodukte-Web-Plattform  

11 Strom selber produzieren und regional nutzen 

12 Beleuchtungsoptimierung innen und außen  

13 Durchführung von Energieeffizienzaktionen nach Bedarf (z.B. Heizungspumpentausch, Heizkessel-

tausch, Hydraulischer Abgleich, é) 

14 Vorbereitungs- und Informationsaktivitäten für eine kommunale/regionale Energieraumplanung 

 

 

Als Klima- und Energiemodellregion kann man neben der Umsetzung dieser Maßnahmen 

zusätzlich auch auf weitere Fºrderprogramme zugreifen, wie z.B. ĂInvestitionsfºrderungenñ 

(die besten österreichischen Förderungen für Photovoltaik, Solarthermie, Biomasseheizun-

gen, E-Ladeinfrastruktur, Mustersanierungen und Thermische Speicher im öffentlichen Be-

reich - zusätzlich zum Maßnahmenvorschlag 9 (siehe oben): Bemühung zur Entwicklung und 

Etablierung von KEM Energie-Sonderfºrderungen f¿r Investitionen, é), ĂLeitprojekteñ (Ver-

tiefung regionaler Schwerpunktthemen) und ĂKlimaschulenñ (ein Schuljahr lang Betreuung 

von 3 Schulklassen ï das aktuell genehmigte Klimaschulenprojekt läuft im September 2018 

an). Details dazu bietet der Leitfaden ĂKlima- und Energiemodellregionen ï Ausschreibung 

2018ñ.  

 

Ebenso wäre der weitere Einbezug in Kooperationen mit anderen KEM Regionen, nationalen 

und internationalen Projekten bei Übereinstimmung der Themen und Interessen über den 

KEM Manager und Partner Energieregion Oststeiermark GmbH möglich (z.B. 2018: Land 

Steiermark, Landesrat Seitinger; e-via 2018 ï Die Elektrorallye; Kooperationsaktivitäten mit 

anderen KEMôs, é). 

 

Daneben erfolgt auch wertvoller mittel- und langfristiger Know-how Aufbau für regionale Ge-

meinden und Stakeholder (KEM Manager, AmtsleiterInnen, B¿rgermeister, é.), interessierte 

Unternehmen, AkteurInnen und Bevölkerung, beträgt diese mögliche Weiterführung doch 

schon 3 volle Umsetzungsjahre und ist daran anschließend nach derzeitigem Stand auch 

eine weitere 3 jährige Weiterführung mit neuen Umsetzungsmaßnahmen möglich.  

 

Der wesentliche Unterschied zur ersten Phase der KEM besteht darin, dass in dieser mögli-

chen Weiterführung jetzt 3 volle Jahre Umsetzung möglich sind, wogegen in der Phase 1 für 

die Umsetzung nur 2 Jahre zur Verfügung standen bzw. stehen. 

 

Der Klima- und Energiefonds unterstützt in dieser möglichen 3-jährigen Weiterführung I, wie 

folgt:  

 

Unterstützung Klimafonds ú 174.750,00 

Eigenmittel bar ú 80.250,00 

Gesamtbudget ú 255.000,00 

 

Die baren Eigenmittel werden auf die teilnehmenden Gemeinden bezugnehmend auf die Ein-

wohnerInnenanzahl, die laut Antragsdokument ĂLeistungsverzeichnisñ verbindlich vorgege-

ben werden, aufgeteilt (aktueller Stand 24.8.2018): 

 

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/Leitfaden_Klima-und-Energie-Modellregionen_2018_180705_RZ.pdf
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/Leitfaden_Klima-und-Energie-Modellregionen_2018_180705_RZ.pdf
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Verteilung der Eigenmittel auf die teilneh-

menden Gemeinden (aktueller Stand 

24.8.2018) 

EinwohnerInnen lt. Vor-

gabe Leistungsverzeichnis 

Eigenmit-

tel in 3 Jah-

ren 

pro Jahr 

Kainbach bei Graz 2.762 ϵ млΦусф ϵ оΦсно 

Laßnitzhöhe 2.719 ϵ млΦтлл ϵ оΦрст 

Nestelbach bei Graz 2.672 ϵ млΦрмр ϵ оΦрлр 

St. Marein bei Graz 3.640 ϵ мпΦонр ϵ пΦттр 

St. Margarethen an der Raab 4.071 ϵ мсΦлнм ϵ рΦопл 

Vasoldsberg 4.528 ϵ мтΦумф ϵ рΦфпл 

Summe 20.392 ϵ улΦнрл ϵ нс.750 

Eigenmittel gesamt ϵ улΦнрл     

Eigenmittel je EinwohnerIn ϵ оΣфп     

 

Die Erarbeitung des Antrags und die Einreichung erfolgt als Vorleistung durch die Energie-

region Oststeiermark GmbH und den Modellregionsmanager Thomas Fleischhacker, die im 

Falle einer positiven Beurteilung, wie schon in der ersten Phase auch in der 3-jährigen Wei-

terführungsphase das Management-Team stellen würden. 

 

Unterstützung durch die Gemeinden in Form von Informationen und aktiver Mitarbeit bei der 

inhaltlichen Entwicklung ist erforderlich und sinnvoll.  

 

Die Einreichfrist endet am 23.10.2018. 

 

Durch den Bürgermeister Johann Wolf-Maier wird hiermit bestätigt, dass die Marktgemeinde 

Vasoldsberg an der Weiterführung I der Klima- und Energiemodellregion ĂEnergie-Erlebnis-

region H¿gellandñ entsprechend oben angef¿hrter Informationen teilnimmt und die Eigenmit-

tel einbringen wird.  

 

Der diesbezügliche Gemeinderatsbeschluss ist beizulegen bzw. nachzureichen.  

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

Punkt 14.) Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des Gemeindewappens 

durch den Sportverein Vasoldsberg 

 

Der Sportverein Vasoldsberg hat angefragt, das Gemeindewappen für die Anzeigetafeln im Bereich 

des Sportplatzes verwenden zu dürfen.  

Der Bürgermeister empfiehlt dazu, über eine auch darüber hinausreichende Verwendung des Ge-

meindewappens durch den Sportverein Vasoldsberg abzustimmen.  

 

Antrag und Beschluss: 

 

GR Martin Konrad stellt den Antrag, dass der Sportverein Vasoldsberg als einer der großen und be-

deutenden Vereine in der Gemeinde das Gemeindewappen für den Bereich bei der neuen Anzeige-

tafel, sowie auch auf offiziellem Briefpapier des Vereines o. ä. verwenden darf.  
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Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 15.) Beratung und Beschlussfassung über Annahme eines Vertrages mit der Literar-

Mechana Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrechte GmbH und der Bild-

recht GmbH. Gesellschaft zur Wahrnehmung visueller Rechte über die Repro-

grafievergütung gemäß § 42b Abs 2 Z 2 UrhG 

 

 

Der Bürgermeister erklärt die Hintergründe für die heute notwendige Beschlussfassung.  

Die Verwertungsgesellschaften Literar Mechana und Bildrecht GmbH. haben dazu einen Vertrags-

entwurf vorgelegt.  

Zur Absicherung für die Gemeinde wurde beim Gemeindebund eine Stellungnahme dazu eingeholt. 

Dieser empfiehlt den Vertrag zu beschließen. Der Vertragsentwurf und die Kosten werden vom 

Amtsleiter erläutert. 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Bürgermeister Wolf-Maier stellt den Antrag, den vorgelegten Vertrag mit der Literar-Mechana 

Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrechte GmbH und der Bildrecht GmbH. Gesellschaft zur 

Wahrnehmung visueller Rechte über die Reprografievergütung gemäß § 42b Abs 2 Z 2 UrhG, der 

als Beilage C einen integrierten Bestandteil dieses Protokolls darstellt, anzunehmen. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  

 

Punkt 16.) Bericht des Prüfungsausschusses über das 2. Quartal 2018 

 

Der Obmann des Prüfungsausschusses GR Ortner Michael berichtet über die Prüfung des 2. Quar-

tals 2018. 

 

Betrifft: Prüfungsbericht 2.Quartal 2018 

 

Anwesend: Obmann Michael Ortner, GR Dr. Daniel Waldhuber, GR Peter Rieberer, GR Wal-

ter Roman, GR Peter Bartoska, GR Manuel Bausch   

 

Protokoll: Sekr. Adler   

 

Anlässlich der heute stattgefundenen Kassenprüfung über das 2. Quartal 2018 wurden fol-

gende Feststellungen getroffen: 

Prüfungszeitraum: von 1.4. bis 30.06.2018 

 

1.) Hr. Ortner eröffnete die Sitzung um 18.00 Uhr und stellte die Beschlussfähigkeit fest.  

 

2) Prüfung 2. Quartal 2018: 

Gebarungssummen und Geldbestände  
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Barkasse 30.06.2018 798,59               

PSK 30.06.2018 55.240,10-          

BawagPSK MS 30.06.2018 26.396,92          

Summe 28.044,59-          

Gesamt Einnahmen 3.583.912,09     

Ausgaben 3.611.956,68-     

Summe 28.044,59-          

 

Die Gebarungssummen per 30.06.2018 wurden überprüft und deren Vollständigkeit und Rich-

tigkeit bestätigt.  

 

Zu folgenden Rechnungen möchte der PA eine Erläuterung: 

 

Zu RE603  Reparatur Tandemanhänger wegen Pickerl 

  Wer hat diese Reparatur durchgeführt? 

 

Antwort Bürgermeister: 

ĂDie Reparatur hat ein ausgelernter KfZ-Mechaniker durchgeführt, der mit der Gemeinde im 

Vertrag ist (Maschinenring).ñ 

 

3) Prüfung Rahmenvertrag Mähdrusch 

 

Aufgrund des dem  PA vorgelegten Rahmenvertrages ist es dem PA nicht schlüssig, welche 

Leistungen der Vertragspartner der Marktgemeinde Vasoldsberg unentgeltlich erbringt, um 

das unentgeltliche zur Verfügung stellen der Dreschmaschine für die von ihm bewirtschafteten 

landwirtschaftlichen Flächen zu rechtfertigen. Der PA wünscht sich eine Kalkulation, aus der 

hervorgeht, wie hoch die Ersparnis für die Nichtverrechnung der Fahrtspesen für die Markt-

gemeinde ist.  

 

Antwort Bürgermeister: 

ĂIm Vertrag ist genau festgeschrieben um welche Flªchen es hier geht. Wenn man den Ver-

trag genau durchliest ist genau festgeschrieben, welche Flächen es sein müssen. D. h. Flächen 

die im Eigentum stehen oder gepachtet sind, also keine Fremdflächen o. ä. Das sich diese 

Flächen auch in unserem Umfeld befinden ist auch klar, dass diese nicht im Burgenland oder 

in Ungarn oder sonst wo sind. Der Vertragspartner hat keine Flächen im Burgenland oder in 

Ungarn. Es sind Flächen die im landwirtschaftlichen Bereich des Vertragspartners sind. Es 

sind Flächen, die er auch bisher konsumieren konnte, und jetzt wurden sie mit diesem Rah-

menvertrag festgeschrieben. In weiterer Folge steht auch im Vertrag, dass er gewisse Teile 

nicht verrechnet, wie Fahrtkosten, Spesen oder ähnliches. Die Flächen um die es hier geht, 

waren auch bisher bereits zugesagt, und erstmalig sind diese auch schriftlich dokumentiert. 

Im Gegenzug verzichtet der Vertragspartner auf Fahrtspesen jedweder Art. Damit wurde das 

legalisiert, was schon jahrelang praktiziert wurde, vereinbart und beschlossen war. Der Ver-

trag wurde auch von einer Rechtsanwältin auf dessen Rechtssicherheit geprüft.ñ 

 

Anschließend noch kurze Diskussion über den Vertrag und die bisherige Vorgehensweise. Es 

wird eine Gegenüberstellung der Kosten gewünscht. Dies wird zur Kenntnis genommen. 

  

4) Prüfung der Rückstandsliste per 30.06.2018 

Herr GR Walter Roman verlässt die Sitzung um 20.28 Uhr 
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Der PA empfiehlt: bei Mähdruschrückstand werden erst wieder Leistungen erbracht, wenn 

der Rückstand beglichen wurde. 

 

5) Allfälliges:  

 

Welches Vertragsverhältnis besteht zwischen der Marktgemeinde und der zweiten Person, die 

noch Mähdruscharbeiten durchführt? 
 

Antwort Bürgermeister: 

Die zweite Person wickelt die Arbeiten über den Maschinenring mit einem sehr geringen Stun-

densatz ab. Es handelt sich dabei aber auch um wesentlich weniger Stunden als beim Haupt-

lenker.  

 

Die nächste Sitzung findet am 10.10.2018 um 18 Uhr im Gemeindesitzungssaal statt. 

 

Der Obmann beendet die Sitzung um 21.00 Uhr. 

 

Punkt 17.) Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung einer Vollmacht für die Ver-

tretung des Gemeinderates der Marktgemeinde Vasoldsberg in den Beschwer-

deverfahren vor dem Landesverwaltungsgericht Steiermark zu GZ: LV wG 

50.21-1741/2018 und GZ: LVwG 50.21-17402018 

  (nicht öffentlich und vertraulich gemäß § 59, Stmk. GemO) 

 

Abgelegt im eigenen Ordner. 

 

Punkt 18.) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Gemeindewohnungen 

 Vasoldsberg 2/1 und Vasoldsberg 1/4 

 (nicht öffentlich und vertraulich) 

 

Abgelegt im eigenen Ordner. 

 

Punkt 19.) Allfälliges 

 

Vizebgm. Kaufmann berichtet über seinen Besuch beim traditionellen Nussfest in Máza als Vertreter 

der Marktgemeinde Vasoldsberg.  

 

GR DI Weinhandl gibt eine Stellungnahme zur Schulbussituation und zu den Vorwürfen des Bür-

germeisters dazu, die zu Beginn der Gemeinderatssitzung Thema waren, ab.  

Er sieht sich nicht daran mitschuldig, wie vom Bürgermeister vorgeworfen, dass es - aufgrund sei-

ner Interventionen im Finanzamt - für viele Kinder eine Verschlechterung der Schulbussituation 

gibt. Daraufhin wird darüber ausgiebig diskutiert. 

 

GR Joachim Ortner gibt bekannt, dass er aus der SPÖ ausgetreten ist, seinen Platz im Gemeinderat 

aber behalten wird, und er nun als freier Mandatar im Gemeinderat tätig ist.  

 

GR Bausch fragt noch nach dem Stand der Hundewiese. Diese könnte lt. Bürgermeister noch heuer 

im Herbst umgesetzt werden.  
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Punkt 20.)  Beratung und Beschlussfassung über die 37. Änderung des Flächenwidmungs-

planes 4.37 Linhart 

 

Der Bürgermeister erläutert die geplante Flächenwidmungsplanänderung ĂLinhartñ, die auch bereits 

im zuständigen Ausschuss beraten wurde.  

Jetzt sind alle Voraussetzungen gegeben, dass heute ein Beschluss dazu gefasst werden kann. 

 

Antrag und Beschluss: 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den vorbereiteten Beschlussvorschlag für die 37. Änderung 

des Flächenwidmungsplanes 4.0, VF 4.37 ĂLinhartñ wie folgt anzunehmen: 

 

Gemäß §39 (1) Z1 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 in der Fassung LGBl 117/2017 

beschließt der Gemeinderat der Marktgemeinde Vasoldsberg im Rahmen seiner heutigen Sitzung am 

26.09.2018 die Änderung 4.37 im Flächenwidmungsplan vorzunehmen. Weiters beschließt der Ge-

meinderat den Wortlaut zur gegenständlichen Änderung.  

 

Im Entwurf der gegenständlichen Änderung ist die Ausweisung von Teilfläche der Grundstücke 776/1 

und 777/3 KG Premstätten bei Vasoldsberg als Bauland der YŀǘŜƎƻǊƛŜ α!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜǎ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά 

(WA) vorgesehen.  

 

Die Anhörung der Anrainer und Betroffenen wurde im Sinne von §39 (1) Z3 Steiermärkisches Raum-

ordnungsgesetz 2010 idgF durchgeführt. Zur beabsichtigten Änderung langte folgende Stellung-

nahme im Gemeindeamt ein. 

 

1. Amt der Stmk. Landesregierung, Abteilung 13, Mag. Schwaberger, mit Schreiben vom 

26.06.2018 zu GZ ABT13-10.200-59/2015-23 

Es wird mitgeteilt, dass gegen die Änderung aus fachlicher Sicht kein Einwand besteht.  

Gemeinderat: zur Kenntnis genommen  

 

Unter Berücksichtigung der eingelangten Stellungnahmen liegen sämtliche Voraussetzungen für die 

Durchführung der Änderung im Sinne des §39 (1) Z1 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 

2010 idF LGBl 117/2017 vor und wird die Änderung wie folgt beschlossen:  

Teilflächen der Grundstücke 776/1 und 777/3 KG 63266 Premstätten bei Vasoldsberg, in einem Ge-

samtausmaß von ca. нΦолл ƳчΣ ǿŜǊŘŜƴ ŀƭǎ .ŀǳƭŀƴŘ ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜǎ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ό²!ύ 

gemäß § 30 (1) Z2 StROG 2010 idF LGBl 117/2017 mit einer Bebauungsdichte von 0,2 - 0,6 ausge-

wiesen. 

Die südöstlichen, bebauten Teilflächen der Grundstücke 776/1 und 777/3 KG 63266 Premstätten 

bei Vasoldsberg werden, bis zu einer Tiefe von 23 Meter ab der Grundgrenze zur Landesstraße, als 

Sanierungsgebiet Immissionen (IM) festgelegt. 

Die planliche Darstellung (Projekt-Nr. 2018/10), bestehend aus Alt- und Neu-Zustand, verfasst von 

MALEK Herbst Architekten ZT GmbH, stellt einen Bestandteil dieses Beschlusses dar. 

Dieser Beschluss stellt eine Verordnung der Gemeinde dar und wird nach Ablauf der Kundmachungs-

frist gemäß §92 der Gemeindeordnung rechtskräftig.  

 

Für diesen Beschluss ist mindestens eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.  
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Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

Punkt 21.) Dringlichkeitsantrag der FPÖ Vasoldsberg: 

Anschaffung eines öffentlich zugänglichen Laien-Defibrillator in der Marktge-

meinde Vasoldsberg 

 

GV Markus Konrad stellt den Dringlichkeitsantrag der FPÖ Vasoldsberg wie folgt vor: 
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Es wird im Anschluss über die Anwendung eines öffentlich zugänglichen Laien-Defibrillators dis-

kutiert. 

 

Antrag und Beschluss:  

 

GV Markus Konrad stellt, unterstützt von GR Joachim Ortner den Antrag, dass der zuständige Aus-

schuss (Sozialausschuss) ein Konzept über einen geeigneten Standort bzw. ein Modell für einen öf-

fentlich zugänglichen Laien-Defibrillators erarbeitet, und dem Gemeinderat darüber berichtet. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

Punkt 22.) Dringlic hkeitsantrag der GFV Vasoldsberg zur Evaluierung und Überarbeitung 

der Vereinsförderungen in Vasoldsberg 

 

GR DI Weinhandl stellt den Dringlichkeitsantrag der GFV Vasoldsberg wie folgt vor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Diskussion darüber entsteht.  

Es wird über den Antrag kurz diskutiert. 

Antrag und Beschluss: 



 Niederschrift Gemeinderatssitzung 26. September 2018  
 

 

Seite 27 von 27 

 
 

 

GR DI Weinhandl stellt den Antrag, dass der Kulturausschuss mit einer Evaluierung der Vereinsför-

derung beauftragt wird. Über das Ergebnis ist dem Gemeinderat zu berichten. 

 

Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

 

 

Nachdem alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet wurden und es keine weiteren Wortmeldun-

gen gab, schloss der Bürgermeister die Gemeinderatssitzung um 22.05 Uhr. 

 

 

Ende der Sitzung:  22.05 Uhr 

 

 

 

Der Bürgermeister:       Die Schriftführer: 


